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1. Einleitung 
 
Das Berliner Wohnteilhabegesetz (WTG) ist ein Schutzgesetz für pflegebedürftige volljäh-
rige Menschen oder volljährige Menschen mit Behinderungen, die in betreuten gemein-
schaftlichen Wohnformen leben oder sich dort aufhalten. Wohnformen im Sinne des WTG 
sind Pflegeeinrichtungen und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe, selbst- 
und anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften und Intensivpflege-Wohnge-
meinschaften sowie Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen. Das WTG 
regelt die ordnungsrechtlichen Anforderungen an die Leistungsanbieter dieser Wohnfor-
men. 
 
Ein wichtiges Ziel des Gesetzes ist es, Menschen, die in betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnformen leben, bei der Durchsetzung ihrer individuellen Interessen und Bedürfnisse 
zu unterstützen. Im Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) ist die Heimaufsicht 
Berlin mit den Vollzugsaufgaben nach dem WTG und den dazu gehörenden Rechtsver-
ordnungen betraut.  
 
In diesem Tätigkeitsbericht stellt die Heimaufsicht Berlin ihre Aufgaben, die gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen vor. 
 
Für den Bericht der Daten der betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen im Anwen-
dungsbereich des WTG wird als Stichtag der 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt.  
 
Die Tätigkeit der Heimaufsicht wird für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 in 
Bezug auf die Beratungsleistungen, die Bearbeitung von Beschwerden, die Prüftätigkeit 
und ergriffene Folgemaßnahmen sowie Daten zur Mitwirkung von Bewohnervertretungen 
betrachtet. 
 
Als weitere Tätigkeitsschwerpunkte der Heimaufsicht Berlin im Jahr 2022 standen die Ent-
wicklung eines neuen Prüfverfahrens und die Entwicklung einer digitalisierten Anwen-
dung für Pflege-Wohngemeinschaften im Vordergrund, deren Grundsätze in diesem Tä-
tigkeitsbericht vorgestellt werden. Zusätzliche Handlungsbedarfe für die Heimaufsicht 
ergaben sich auch im Jahr 2022 aus der SARS CoV 2-Pandemie. 
 
2. Die Heimaufsicht Berlin 

2.1  Aufgaben 
 
Die Heimaufsicht hat den Auftrag, pflegebedürftige oder behinderte volljährige Men-
schen in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen vor Beeinträchtigungen zu schüt-
zen und sie dabei zu unterstützen, ihre Interessen und Bedürfnisse durchzusetzen.  
 
Zu diesem Zweck nimmt sie die folgenden Kernaufgaben wahr: 
 
• Allgemeine Information und Beratung zum WTG und den dazu gehörenden 

Rechtsverordnungen für Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, u. a. Be-
wohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen und Nutzerinnen und Nutzer in 
Wohngemeinschaften, deren Angehörige oder gesetzliche Vertretungspersonen, 
Bewohner- und Wohngemeinschaftsvertretungen sowie Leistungsanbieter und 
deren Beschäftigte, ebenso Behörden und Institutionen (§ 9 Abs. 1 und 2 WTG) 

 
• Bearbeitung von Beschwerden über betreute gemeinschaftliche Wohnformen (§ 

9 Abs. 3 WTG) 
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• Durchführung von regelmäßigen und/oder anlassbezogenen Prüfungen von be-
treuten gemeinschaftlichen Wohnformen (§ 23 Abs. 3 und 5, § 26 Abs. 1, 2 und 3 
WTG) 

 
• Einleitung und Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Umset-

zung des WTG (§ 27 bis 32 WTG) 
 
• Zusammenarbeit mit den Landesverbänden der Pflegekassen, den Ersatzkassen, 

dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., dem Medizinischen 
Dienst, dem Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung (Careproof GmbH), der 
für Gesundheits- sowie Pflegewesen zuständigen Senatsverwaltung und der für 
Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung sowie mit weiteren Behörden und öf-
fentlichen Stellen (§ 35 WTG). 

2.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Berliner Heimaufsicht sind das Wohnteilhabe-
gesetz (WTG) und die dazu gehörenden Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
Das „Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnformen“ vom 3. Juni 2010 (WTG 2010) wurde durch die Neufassung des Gesetzes 
vom 4. Mai 2021 abgelöst. Das WTG 2021 gilt seit dem 1. Dezember 2021. 
 
Die Rechtsverordnungen Wohnteilhabe-Personalverordnung (WTG-PersV), Wohnteil-
habe-Mitwirkungsverordnung (WTG-MitwirkV) und die Wohnteilhabe-Bauverordnung 
(WTG-BauV) gelten weiter fort. 
 
Die Fachaufsichten über die Heimaufsicht wurden im Berichtsjahr 2022 in Bezug auf den 
Bereich der Pflege durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung (SenWGPG) und in Bezug auf den Bereich der Eingliederungshilfe durch 
die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (SenIAS) ausgeübt. 

2.3  Das Team der Heimaufsicht Berlin 
 
Zum Stichtag 31. Dezember 2022 verfügte das Referat der Heimaufsicht im LAGeSo über 
insgesamt 28 Mitarbeitende für die gesamte Aufgabenwahrnehmung nach dem WTG, 
davon 21 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, vier Gruppenleitungen und eine Re-
feratsleitung sowie 2 Mitarbeitende in der Geschäftsstelle.  
 
Der erforderliche Stellenaufwuchs zur Umsetzung der WTG-Novelle zur dauerhaften stel-
lenwirtschaftlichen Absicherung der zusätzlichen Aufgaben der Heimaufsichtsbehörde 
wurde in 2022 - wenn auch mit pandemiebedingten Verzögerungen bei der Personalge-
winnung - bewältigt. Im Jahresverlauf 2022 nahmen einschließlich der fluktuationsbedingt 
erforderlichen personellen Nachbesetzungen acht neue Kolleginnen und Kollegen ihre 
Tätigkeit im Referat der Heimaufsicht auf. Alle Einarbeitungen wurden erfolgreich abge-
schlossen. 
 
 
 

2.4 Zusammenarbeit und Kooperation 
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Die Heimaufsicht Berlin arbeitet mit Prüfinstanzen und Kostenträgern der Pflegeversiche-
rung und Sozialhilfe, den für Gesundheit und Pflege sowie für Soziales zuständigen Senats-
verwaltungen eng zusammen, stimmt sich mit diesen ab und tauscht zur Aufgabenerle-
digung im gesetzlichen Rahmen mit ihnen Informationen aus.  
 
Für die Zusammenarbeit besteht nach § 35 Abs. 4 WTG für den Bereich Pflege sowie für 
den Bereich der Eingliederungshilfe (EGH) jeweils ein festes Arbeitsgremium. Diese Ar-
beitsgruppen - AG 35 Pflege und AG 35 EGH - tagen vierteljährlich. Den Vorsitz führt die 
Heimaufsicht Berlin. In den AG 35 erfolgen u. a. die Erörterung von Grundsatzfragen und 
besonderen Einzelangelegenheiten, der Austausch über Prüfungsergebnisse sowie ge-
meinsame Absprachen über Maßnahmen der Qualitätssicherung und Abstellung von 
Mängeln. Auch zwischen den Quartalssitzungen findet zwischen den verantwortlichen 
Mitgliedern ein themen- und einzefallbezogener Informationsaustausch statt. 
 
Die Heimaufsicht Berlin verfolgt darüber hinaus die Vernetzung und Kooperation mit 
weiteren Akteuren, Institutionen, öffentlichen Stellen und Gremien in Berlin, u. a. mit: 
 
• der AG TS1 (Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipula-

tion als Teil der Steuerung und Qualitätssicherung in der ambulanten Hilfe zur 
Pflege) 

 
• den Berliner Bezirksämtern in Hinblick auf ihre Aufgaben nach dem Zwölften und 

Neunten Buch Sozialgesetzbuch  
 
• der für Gesundheit zuständigen Behörde im Hinblick auf ihre Aufgaben nach 

dem Infektionsschutzgesetz, 
 
• dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 

Berlin (LAGetSi) sowie 
 
• den Berliner Pflegestützpunkten, Pflege in Not, der Verbraucherzentrale Berlin. 
 
Einen besonderen Stellenwert hat für die Heimaufsicht Berlin die Zusammenarbeit im Rah-
men des Netzwerkes Gewaltfreie Pflege. Dieses Netzwerk ist ein Berliner Zusammenschluss 
verschiedenster Akteure und Institutionen aus dem Bereich Gesundheit und Pflege und 
aus der Strafverfolgung. Das Netzwerk setzt sich dafür ein, dass pflegebedürftige Men-
schen sicher und gewaltfrei versorgt werden. Die übergeordnete Vision ist, jeder Form 
von Gewalt gegen pflegebedürftige Personen entgegenzuwirken. Dies soll durch eine 
Reihe von Zielen ermöglicht werden, die von der Sensibilisierung zum Thema „Gewalt in 
der Pflege“ bis zum Etablieren konkreter Schutzstrukturen reichen. Gemeinsam möchten 
die Mitglieder des Netzwerkes mit einer dauerhaften Zusammenarbeit und Vernetzung 
zum Schutz pflegebedürftiger Menschen beitragen und Strukturen verbessern. In den 
vierteljährlichen Treffen werden strategische Lösungsansätze mit hoher Praxisrelevanz er-
arbeitet. Die Netzwerkmitglieder multiplizieren die Inhalte und Ergebnisse der regelmäßi-
gen Treffen in ihren Arbeitskontexten. Eine positive Folge der engen Kooperation im Netz-
werk Gewaltfreie Pflege sind aus Sicht der Heimaufsicht die deutlich verbesserten Kom-
munikationsstrukturen bzw. Ansprechbarkeiten von verantwortlichen Personen (z. B. zwi-
schen Heimaufsicht und dem jeweils zuständigen LKA Fachkommissariat für Delikte an 
Schutzbefohlenen oder Missbrauch), die bei einem konkreten Gewaltvorfall eine enge 
Abstimmung ermöglichen. 
 
3. Entwicklung der betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen  

3.1 Pflegeeinrichtungen und Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 
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Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 3 WTG sind Wohnformen mit mindestens drei Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, bei denen sich ein Leistungsanbieter gegen Entgelt in einem 
Vertrag verpflichtet, pflegebedürftigen volljährigen Menschen Raum zum Wohnen oder 
Aufenthalt zu überlassen und Pflege- und Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten 
oder zu erbringen und diese Verträge auch voneinander rechtlich oder wirtschaftlich 
miteinander verbunden sind.  
  
Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe im Sinne des § 4 WTG1 sind Wohnformen, 
bei denen mindestens zehn Bewohnerinnen und Bewohner zusammenleben und sich ein 
Leistungsanbieter gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, volljährigen Menschen mit 
Behinderungen persönlichen Raum zum Wohnen und zusätzliche Räume zur gemein-
schaftlichen Nutzung zu Wohnzwecken zu überlassen und Pflege- und Betreuungsleistun-
gen vorzuhalten, anzubieten oder zu erbringen.  
 
Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 3 WTG und Besondere Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe im Sinne des § 4 WTG sind (stationäre) Einrichtungen. 
 
Anzahl der Pflegeeinrichtungen und Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe am Stich-
tag 31.12.2022: 
 

 

(stationäre) Einrichtungen Anzahl Plätze 
589 38.309 

 
Entwicklung der Anzahl der Pflegeeinrichtungen und der Besonderen Wohnformen der Einglie-
derungshilfe von 2014 – 2022: 
 

 
 
Anzahl der Einrichtungen nach Wohnform am Stichtag 31.12.2022:    

                                                
1 Zu den Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe gehören stationäre Einrichtungen für 
Menschen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung sowie stationäre Einrichtun-
gen für Menschen mit seelischer Behinderung (inklusive Übergangswohnheime). 
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Im Jahr 2022 sind 9 Einrichtungen in Betrieb gegangen und 7 Einrichtungen haben der 
Heimaufsicht eine Schließung angezeigt. Die Anzahl und Plätze verteilen sich wie folgt: 
 
Anzahl und Verteilung der Inbetriebnahmen und Schließungen im Jahr 2022: 
 

Inbetriebnahmen Anzahl Plätze 
Tagespflegeeinrichtungen 5 105 
Hospizpflegeeinrichtung 1 12 
Langzeitpflegeeinrichtungen 2 189 

  
Schließungen Anzahl Plätze 
Tagespflegeeinrichtungen 3 39 
Langzeitpflegeeinrichtungen 4 157 

 

3.1.1 Pflegeeinrichtungen  
 
Formen von Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 1 WTG sind Langzeitpfle-
geeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Tages- oder Nachtpflegeeinrich-
tungen und Hospizeinrichtungen sowie Wohneinrichtungen mit Pflegeergän-
zung. 
 
 
Anzahl und Plätze der Pflegeeinrichtungen am Stichtag 31.12.2022:   

 

Pflegeeinrichtungen Anzahl Plätze 
425 34.415 
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18 14
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Stationäre Einrichtung für Menschen mit
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Angezeigte Plätze für Pflegebedürftige 

Langzeitpflegeeinrichtungen 31.402 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen 294 
Tages-/Nachtpflegeeinrichtungen         2.454 
Hospizeinrichtungen 265 

 
Wohneinrichtungen mit Pflegeergänzungen im Sinne § 3 Abs. 2 Nr. 3 WTG sind Einrich-
tungen, in denen Bewohnerinnen und Bewohner ganztägig wohnen sowie im Bedarfs-
fall dauerhaft Pflege und Betreuung oder als Sonderleistung vorübergehende Pflege 
und Betreuung erhalten. Wohneinrichtungen mit Pflegeergänzung bieten i. d. R. Appar-
tements an, sodass die Platzzahl im Tätigkeitsbericht nicht ausgewiesen wird. 

3.1.2  Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 
 
Zu den gesamt 159 Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe gehören 145 stati-
onäre Einrichtungen für Menschen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinde-
rung und 14 stationäre Einrichtungen für Menschen mit seelischer Behinderung (ein-
schließlich 7 Übergangswohnheime). 
 
Anzahl der Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe am Stichtag 31.12.2022: 
 

 

Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe  Anzahl Plätze 
159 3.853 

 
Angezeigte Plätze für Menschen 

mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung 3.462 
mit seelischer Behinderung 391 

 

3.2 Wohngemeinschaften 

3.2.1 Pflege-Wohngemeinschaften  
 
Pflege-Wohngemeinschaften im Sinne von § 5 WTG sind Wohnformen, bei denen min-
destens drei und höchstens zwölf Nutzerinnen und Nutzer zum Zwecke einer gemein-
schaftlichen Haushaltsführung in einer gemeinsamen Wohnung zusammenleben und ein 
oder mehrere Leistungsanbieter für die Nutzerinnen und Nutzer vertraglich Pflege- und 
Betreuungsleistungen vorhalten, anbieten oder erbringen. 
 
Das WTG unterscheidet seit der Novellierung selbstverantwortete und anbieterverantwor-
tete Pflege-Wohngemeinschaften. 
 
Eine Pflege-Wohngemeinschaft ist selbstverantwortet, wenn 
 
1. der Vertrag über die Erbringung der Pflege- und Betreuungsleistungen und der 

Vertrag über die Wohnraumüberlassung rechtlich und tatsächlich in ihrem Be-
stand voneinander unabhängig sind, 

2. die Nutzerinnen und Nutzer bei der Wahl und dem Wechsel des Leistungsanbieters 
oder der Leistungsanbieter frei sind und 

3. die Nutzerinnen und Nutzer das Zusammenleben und die Alltagsgestaltung in der 
Wohngemeinschaft vollständig selbst bestimmen und verantworten. 

 
Liegt eine der genannten Voraussetzungen nicht vor, handelt es sich um eine anbieter-
verantwortete Pflege-Wohngemeinschaft. 
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Intensivpflege-Wohngemeinschaften im Sinne von § 6 WTG sind Pflege-Wohngemein-
schaften, wenn 
 
- nach der Konzeption der Leistungserbringung die Pflege- und Betreuung von min-

destens zwei außerklinisch intensivpflegebedürftigen Nutzerinnen und Nutzern vor-
gesehen ist oder 

- wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Wohngemeinschaft mindestens zwei 
Nutzerinnen und Nutzer außerklinisch intensivpflegebedürftig sind. 

 
Intensivpflege-Wohngemeinschaften sind anbieterverantwortete Pflege-Wohngemein-
schaften. 
 
Anzahl der Pflege-Wohngemeinschaften am Stichtag 31.12.2022: 
 

 

Pflege-Wohngemeinschaften Anzahl Plätze 
766 6.172 

 
Im Jahr 2022 sind 22 Pflege-Wohngemeinschaften in Betrieb gegangen. 25 Pflege-Wohn-
gemeinschaften haben im Jahr 2022 der Heimaufsicht eine Schließung angezeigt. 
 
Entwicklung der Pflege-Wohngemeinschaften von 2014 – 2022: 
 

 
 
Im Tätigkeitsbericht 2020/2021 wurden für das Jahr 2021 783 Pflege-Wohngemeinschaf-
ten berichtet. In Folge der erstmaligen Jahresmeldungen der Pflege-Wohngemeinschaf-
ten nach der Novellierung des WTG wurde im Jahresverlauf 2022 die Datenbank der Hei-
maufsicht umfassend bereinigt, Doppel- und Fehlerfassungen identifiziert. Hieraus resul-
tiert die Korrektur für das Jahr 2021. 

3.2.2  Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen 
 
Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 7 WTG  sind 
Wohnformen, bei denen mindestens zwei und höchstens neun Nutzerinnen und Nutzer in 
einer gemeinsamen Wohnung oder im Ausnahmefall mindestens drei und höchstens 
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677 694
731 725

766
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Pflege-Wohngemeinschaften
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neun Nutzerinnen und Nutzer in mehreren Wohnungen zusammenleben und sich ein Leis-
tungsanbieter gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, ihnen persönlichen Raum zum 
Wohnen und zusätzliche Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung zu Wohnzwecken zu 
überlassen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu er-
bringen, um ein eigenständiges Wohnen, gegebenenfalls unter Anleitung zu ermögli-
chen. 
 
Die nach § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch in der jeweils geltenden Fassung zuständige Senatsverwaltung teilt der Aufsichtsbe-
hörde die ihr zum Ende eines jeden Quartals bekannten betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnformen für Menschen mit Behinderungen mit. 
  
Anzahl der Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen im 4. Quartal 2022: 
 

 
 
 
4.  Tätigkeit der Heimaufsicht im Jahr 2022 

4.1 Informationen und Beratungen 
 
Die Heimaufsicht Berlin führt drei Formen von Beratungen durch:  
 
• allgemeine Information und Beratung nach § 9 WTG 

• Pflichtberatung vor Inbetriebnahme einer Pflege-Wohngemeinschaft nach § 24 WTG 

• Beratung zur Mängelbeseitigung nach § 28 WTG 

Die nachfolgende Tabelle weist alle Formen der Beratung aus. 
 
 
Entwicklung der durchgeführten Informationen und Beratungen von 2018 – 2022: 
 

 

Informationen und Beratun-
gen 

2018 2019 2020 2021 2022 
1.711 1.631 6.156 4.709 11.018 

 
Die allgemeine Information und Beratungen zum Wohnteilhabegesetz und den dazu ge-
hörenden Rechtsverordnungen gehören zu den Kernaufgaben der Heimaufsicht (§ 9 
WTG). Die Heimaufsicht informiert und berät Personen, die ein berechtigtes Interesse ha-
ben. Zum berechtigten Personenkreis gehören u. a. Bewohnerinnen und Bewohner bzw. 
Nutzerinnen und Nutzer, deren An- und Zugehörige bzw. gesetzlichen Vertreterinnen und 

337

677

Wohngemeinschaften für Menschen mit
geistiger, körperlicher oder mehrfacher
Behinderung

Wohngemeinschaften für Menschen mit
seelischer Behinderung



 
 

10 
 

Vertreter, Bewohnerbeiräte, Fürsprecherinnen und Fürsprecher und Wohngemeinschafts-
vertretungen sowie Leistungsanbieter und deren Beschäftigte, ebenso Behörden und In-
stitutionen.  
 
Eine qualifizierte Beratung setzt Fachkenntnisse und Empathie für die Bedürfnisse der Rat 
suchenden Personen voraus. Beratungsschwerpunkte sind u. a. Beratungen zur Pflege-, 
Betreuungs- und Wohnqualität in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen sowie in 
Angelegenheiten der Mitwirkung nach der Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung (WTG-
MitwirkV) und in baulichen Angelegenheiten nach der Wohnteilhabe-Bauverordnung 
(WTG-BauV). Beratungen erfolgen nicht nur zu bestehenden Wohnformen, sondern auch 
zu beabsichtigten Inbetriebnahmen von betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen, 
die in den Anwendungsbereich des WTG fallen. 
 
Zu den Beratungen zählen auch die zielgerichteten Informationen im Rahmen eines 
SARS-CoV-2-Ausbruchsgeschehens in den Pflegeeinrichtungen und sonstigen Wohnfor-
men der Eingliederungshilfe, die die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Heim-
aufsicht im Kontext der Coronapandemie erledigten. In Folge erhöht sich die Anzahl der 
durchgeführten Beratungen seit dem Jahr 2020 deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. 
Die Beratungsschwerpunkte betrafen im Jahr 2022 den Umgang mit Besuchsregelungen 
und die Umsetzung der Corona-bedingten Rechtsvorschriften. Diese Schwerpunkte ma-
chen deutlich, dass die Beratungstätigkeit der Heimaufsicht aufgrund der Quantität ins-
besondere während der so genannten 4. Welle zu Jahresbeginn 2022 und der notwendi-
gen Aktualität der Informationen auch im 3. Jahr der SARS-CoV-2-Pandemie mit großem 
Zeitaufwand verbunden war. 
 
In der Gesamtanzahl der durchgeführten Beratungen im Jahr 2022 sind 34 Pflichtbera-
tungen vor Inbetriebnahme einer Pflege-Wohngemeinschaft enthalten. Die Gründerin o-
der der Gründer einer Pflege-Wohngemeinschaft muss sich nach § 24 Abs. 2 WTG vor der 
vorgesehenen Inbetriebnahme von der Aufsichtsbehörde beraten lassen (Pflichtbera-
tung vor Inbetriebnahme). Die Heimaufsicht nimmt hierfür innerhalb von drei Wochen, 
nachdem sie Kenntnis von der vorgesehenen Inbetriebnahme erlangt hat, Kontakt mit 
der Gründerin oder dem Gründer auf. Diese Pflichtberatung muss spätestens vier Wo-
chen vor der vorgesehenen Inbetriebnahme durchgeführt werden. Die Information und 
Beratung zu Pflege-Wohngemeinschaften im Sinne des §§ 5 und 6 WTG verfolgt insbe-
sondere das Ziel, den Beteiligten die Voraussetzungen für diese Wohngemeinschaften, 
die grundsätzlichen Unterschiede zu anderen betreuten gemeinschaftlichen Wohnfor-
men und die Rechtsfolgen zu verdeutlichen. 
 
In der Gesamtanzahl der durchgeführten Beratungen im Jahr 2022 sind 1.739 Beratungen 
zur Mängelbeseitigung enthalten. Denn bestehen in einer betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnform Mängel oder drohen Mängel, berät die Aufsichtsbehörde vor der Anordnung 
von Maßnahmen nach den §§ 29 bis 32 WTG den Leistungsanbieter zunächst, wie die 
Mängel abgestellt oder abgewendet werden können2. 

4.2 Beschwerden 
Trotz Information, Beratung und Prüfung durch die Heimaufsicht sowie andere Prüfinstan-
zen kann es in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen zu Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer kom-
men. Die Heimaufsicht geht Hinweisen oder Beschwerden konsequent nach und betreibt 
zielgerichtet die notwendige Sachverhaltsaufklärung. Sie klärt, ob WTG-relevante Sach-
verhalte betroffen und inwieweit weitere Schritte erforderlich sind. Auf Wunsch werden 
Hinweise und Beschwerden durch die Heimaufsicht vertraulich behandelt, insbesondere 
dann, wenn eine beschwerdeführende Person negative Auswirkungen für sich oder an-
dere befürchten. 

                                                
2 siehe 4.4 
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Entwicklung der erledigten Beschwerden von 2018 – 2022: 
 

 

Beschwerden 2018 2019 2020 2021 2022 
342 430 574 494 515 

 
Verteilung der Beschwerden nach Wohnform im Jahr 2022: 
 

 
 
Die Beschwerden können u. a. die Pflege- und Betreuungsqualität, die personelle Situa-
tion, die hauswirtschaftliche Situation, den Umgang mit Corona-bedingten Schutzmaß-
nahmen, aber auch den Umgang mit Medikamenten oder Defizite bei der Mitwirkung 
betreffen. Ebenso kann es Hinweise auf Gewalt und freiheitsbeschränkende bzw. entzie-
hende Maßnahmen geben. Diese Aufzählung möglicher Beschwerdegründe ist nicht ab-
schließend. Da Beschwerdeinhalte in nahezu jedem Fall heterogen sind und i. d. R. ver-
schiedene Aspekte betreffen, lässt sich die Verteilung und klare Zuordnung von Be-
schwerdegründen nicht darstellen.  
 
Beschwerden bzw. Hinweise auf Mängel kommen in erster Linie von An- oder Zugehöri-
gen, von öffentlichen Stellen (z. B. Bezirksämter) oder sonstigen Institutionen sowie von 
Personen, die anonym bleiben möchten. Beschwerden bzw. Hinweise auf Mängel kom-
men auch von Beschäftigten der Leistungsanbieter, gesetzlichen Vertretungspersonen 
sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. Nutzerinnen und Nutzern und deren Mit-
wirkungsgremien. 
 
Verteilung der Beschwerdeführenden im Jahr 2022: 
 

364

115

14
12 10

Langzeitpflegeeinrichtungen

Pflege-Wohngemeinschaften

Besondere Wohnformen der
Eingliederungshilfe

Tages-/Nachtpflege-, Kurzzeitpflege-,
Hospizeinrichtungen

Wohnformen außerhalb des WTG
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4.3 Prüfungen 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tätigkeit der Heimaufsicht liegt in der Durchführung von 
regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfungen von betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnformen.  
 
Nach § 23 Abs. 3 WTG prüft die Heimaufsicht stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen und 
Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe regelmäßig im Abstand von höchstens 
einem Jahr anlasslos (Regelprüfung). Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Tages- und/oder 
Nachtpflegeeinrichtungen, Hospizeinrichtungen und Wohneinrichtungen mit Pflegeer-
gänzungen werden regelmäßig im Abstand von höchstens drei Jahren geprüft. Darüber 
hinaus kann die Heimaufsicht nach § 23 Abs. 5 WTG Pflegeeinrichtungen und Besondere 
Wohnformen der Eingliederungshilfe prüfen, wenn Hinweise auf Mängel vorliegen oder 
wenn festgestellt werden soll, ob Maßnahmen nach den §§ 27 bis 32 WTG beachtet wer-
den (anlassbezogene Prüfungen).  
 
Die Regelprüfungen wurden auf Erlass der Senatsverwaltungen SenWGPG und SenIAS zu 
Beginn der SARS-CoV-Pandemie im Jahr 2020 zunächst ausgesetzt und fanden seit April 
2021 unter Berücksichtigung der aktuellen pandemischen Situation3 durch die Flexibilisie-
rung der Prüfrichtlinien nicht in gleichem Umfang wie vor der Pandemie statt. 
 
Betreute Pflege-Wohngemeinschaften wurden im Berichtszeitraum nicht regelmäßig, 
sondern fast ausschließlich anlassbezogen geprüft. In Folge der Novellierung des WTG 
sind Regelprüfungen gem. § 26 Abs. 2 und 3 WTG für die seit dem 01. 12. 2021 in Betrieb 
gegangenen anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaften möglich.  
 
Regelprüfungen in anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaften werden zu-
künftig im Abstand von höchstens 4 Jahren erfolgen. Gem. § 26 Abs. 3 WTG wird die 
Heimaufsicht Intensiv-Pflegewohngemeinschaften anlasslos im Abstand von 2 Jahren 
prüfen. Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen werden durch die Hei-
maufsicht weiterhin nur anlassbezogen geprüft, wenn Hinweise auf Mängel vorliegen o-
der wenn festgestellt werden soll, ob Maßnahmen nach §§ 28 bis 32 WTG beachtet wer-
den. 

                                                
3 Im Jahresverlauf 2022, insbesondere während der 4. Welle 2021/2022, waren weiterhin sehr viele 
- teilweise bis zu 60% der betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen zeitgleich - von einem Aus-
bruchsgeschehen betroffen.  

238

70

69

64

36
31 7

An-/Zugehörige

Sonstige

anonym

Personal

gesetzliche Vertretungsperson
(soweit nicht in An-/Zugehörige
enthalten)
Bewohner*in und Nutzer*in

Bewohnerbeirat/Fürsprecher*in
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Als Pflege-Wohngemeinschaften in Betrieb gegangene Wohnformen werden von der 
Heimaufsicht dahingehend überprüft, ob es sich um eine selbstverantwortete Pflege-
Wohngemeinschaft, anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaft, Pflegeeinrich-
tung oder sonstige Wohnform handelt (Zuordnungsprüfung). Die Heimaufsicht nimmt bei 
Pflege-Wohngemeinschaften im Abstand von höchstens vier Jahren eine erneute Zuord-
nungsprüfung vor (Wiederholungszuordnungsprüfung). Unabhängig von Zuordnungsprü-
fungen von Pflege-Wohngemeinschaften hat die Heimaufsicht eine Zuordnungsprüfung 
nach § 25 WTG durchzuführen, wenn sich bei Wohnformen für volljährige pflegebedürf-
tige Menschen Zweifel an der Art der Wohnform ergeben (anlassbezogene Zuordnungs-
prüfung). 
 
Zu den Aufgaben der Heimaufsicht gehören Beratungen von Interessenten und Trägern 
zu den baulichen Anforderungen an (stationäre) Einrichtungen nach Vorgaben der 
Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG-BauV) sowie Begehungen und Prüfungen der Um-
setzung der Anforderungen nach Fertigstellung der Baumaßnahmen.  
 
Anzahl der Prüfungen im Jahr 2022: 

 

Anzahl 
durchgeführte Regel- und/oder Anlassprüfungen 207 
Zuordnungsprüfungen 32 
Bauprüfungen (Prüfung nach § 23 Abs. 1 WTG i. V. mit WTG-
BauV) 

9 

 
Nach § 23 Abs. 6 WTG und § 26 Abs. 5 WTG können sowohl angemeldete als auch unan-
gemeldete Prüfungen durchgeführt werden. Anlassbezogene Prüfungen erfolgen i. d. R. 
unangemeldet. Auch Prüfungen zur Nachtzeit sind zulässig. 
 
Verteilung der durchgeführten Prüfungen im Jahr 2022: 

 
 
 
Erfasst wurden nur Prüfungen der betreuten Wohnformen vor Ort, nicht jedoch vorab 
durchgeführte Recherchen am Arbeitsplatz der Prüferinnen und Prüfer. Beratungen im 
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Zusammenhang mit oder im Anschluss an Prüfungen, Auswertungen von Unterlagen etc. 
mit zeitlichem und inhaltlichem Zusammenhang zur ersten Prüfung vor Ort wurden nicht 
gesondert gezählt. Prüfungen vor Ort, die sich über zwei oder mehrere Tage erstrecken 
und in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, zählen nur als eine Prüfung.  
 
Die Prüfungen der Heimaufsicht konzentrieren sich vorrangig auf die Struktur- und Prozess-
qualität, also darauf, ob die Rahmenbedingungen vor allem für eine ordnungsgemäße 
Pflege und Betreuung und die Möglichkeit der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
und die Selbstbestimmung erfüllt sind. Dazu gehört ebenso die Prüfung, ob und inwieweit 
zur Aufgabenerledigung ausreichend personelle und sächliche Mittel vorhanden sind. Ist 
die Prüfung der Ergebnisqualität für eine bei der Heimaufsicht eingegangene Be-
schwerde erforderlich, so stimmt sich die Heimaufsicht im Bereich der Pflege mit den Lan-
desverbänden der Pflegekassen ab, ob diese eine entsprechende Prüfbeauftragung an 
den Medizinischen Dienst bzw. die Careproof GmbH veranlassen. 
 
Verteilung der bei Prüfungen festgestellten Mängel im Jahr 2022:

 
 

4.4 Maßnahmen nach Mängelfeststellungen 
 
Bestehen in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform Mängel oder drohen Män-
gel, berät die Aufsichtsbehörde vor der Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 28 bis 
32 WTG den Leistungsanbieter zunächst, wie die Mängel abgestellt oder abgewendet 
werden können, und ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Verhinderung der 
Mängel setzen.  
 
Zur Beseitigung festgestellter Mängel verfügt die Heimaufsicht über verschiedene ord-
nungsrechtliche Instrumente, um angemessen zu reagieren: 
 
Anordnungen zur Mängelbeseitigung nach § 29 WTG: 
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Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber dem Leistungsanbieter Anordnungen zur Beseiti-
gung von Mängeln oder zur Verhinderung drohender Mängel erlassen.  
 
Beschäftigungsverbot nach § 30 WTG: 
Die Aufsichtsbehörde kann dem Leistungsanbieter untersagen, eine Person zur Leistungs-
erbringung 
in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform einzusetzen, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass diese Person die für ihre Tätigkeit erforderliche Eignung nicht 
besitzt. Die Untersagung kann auf bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten beschränkt 
werden.  
 
Aufnahmestopp nach § 31 WTG: 
Kann wegen erheblicher Mängel in einer Einrichtung, einer anbieterverantworteten 
Pflege-Wohngemeinschaft oder einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinde-
rungen eine den Anforderungen 
dieses Gesetzes entsprechende Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nicht sichergestellt werden, so kann die Aufsichtsbehörde bis zur Mängelbeseitigung 
die Aufnahme weiterer Bewohnerinnen und Bewohner oder Nutzerinnen und Nutzer 
ganz oder teilweise untersagen. Die Untersagung ist aufzuheben, wenn die Mängel be-
seitigt sind. 
 
Untersagung nach § 32 WTG: 
Eine Untersagung des Betriebes kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Anfor-
derungen des § 17 WTG (Voraussetzungen der Leistungserbringung) nicht erfüllt werden 
und infolgedessen erhebliche Gefahren für die Bewohnerinnen und Bewohner in Einrich-
tungen und Nutzerinnen und Nutzer in Wohngemeinschaften vorliegen und Anordnun-
gen nach den §§ 28 bis 31 WTG nicht ausreichen, um die Gefahren abzuwenden.  
 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 38 WTG: 
Verschiedene Verstöße können nach dem WTG und seinen dazu gehörenden Rechts-
verordnungen in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
mit einem Bußgeld geahndet werden. Sofern im Einzelfall ein geringfügiger Erstverstoß 
und keine vorsätzliche Handlung vorliegt, werden die Betroffenen von der Heimaufsicht 
umfassend beraten und auf die künftige Einhaltung der Rechtsvorschriften hingewiesen. 
In diesen Fällen verzichtet die Heimaufsicht auf die Weiterführung des Ordnungswidrig-
keitsverfahrens.  
 
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Jahr 2022: 

 Anzahl 
Beratungen zur Mängelbeseitigung nach § 28 WTG 1.739 
Anordnungen zur Mängelbeseitigung nach § 29 WTG 46 
Beschäftigungsverbot nach § 30 WTG 2 
Aufnahmestopp nach § 31 WTG 4 
Untersagung nach § 32 WTG 0 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 38 WTG 6 

 
 

4.5 Mitwirkung in Einrichtungen durch Bewohnervertretungen  
 
Zum Zwecke der Mitwirkung und der Wahrnehmung ihrer Interessen können die Bewoh-
nerinnen und Bewohner für jede Einrichtung persönlich einen Bewohnerbeirat wählen. 
Der Einrichtungsträger hat in geeigneter Weise auf die Bildung eines Bewohnerbeirates 
hinzuwirken; das gilt nicht für Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und 
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Hospizeinrichtungen. In den Bewohnerbeirat einer Einrichtung können Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer und sonstige Vertrauens-
personen der Bewohnerinnen und Bewohner, Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertre-
tung, Mitglieder von bezirklichen Behindertenorganisationen und von der Aufsichtsbe-
hörde vorgeschlagene Personen gewählt werden. Kommt die Wahl eines Bewohnerbei-
rates in einer Einrichtung nicht zustande, so hat die Aufsichtsbehörde zum Zwecke der 
Mitwirkung Fürsprecherinnen und Fürsprecher zu bestellen. 
 
Bestellte Fürsprecherinnen und Fürsprecher im Jahr 2022: 
 

 

bestellte Fürsprecherinnen und Fürsprecher  Anzahl 
60 

 
Erfassung der Mitwirkungsgremien nach Einrichtungsart am Stichtag 31.12.2022: 
 

 Bewohner-
beirat 

Fürsprecherin/ 
Fürsprecher 

ohne Mitwir-
kungsgre-

mium  
Langzeitpflegeeinrichtungen 224 42 12 
Tages-/Nachtpflegeeinrichtun-
gen 

39 45 29 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen 1 12 3 
Hospizeinrichtungen 0 17 1 
Besondere Wohnformen der Ein-
gliederungshilfe 

127 14 18 

 
Die Angabe „ohne Mitwirkungsgremium“ bedeutet, dass es in der Datenbank der Heim-
aufsicht keine aktuellen Einträge gibt. Das kann mehrere Ursachen haben, bspw. es gibt 
zumindest zeitweilig keine Vertretung oder aber die Einrichtung ist noch auf der Suche 
nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten bzw. befindet sich im Wahlverfahren. 
  
5.  Besondere Themenschwerpunkte im Jahr 2022 

5.1 Erarbeitung der neuen Prüfrichtlinien 
 
Die Aufsichtsbehörde legt im Einvernehmen mit den für Pflege, Sozialwesen und Gesund-
heit zuständigen Senatsverwaltungen in Prüfrichtlinien Kriterien für die Prüfungen, für das 
Verfahren zur Durchführung der Prüfungen sowie für die Prüfberichte fest. Die Prüfrichtli-
nien dienen der Umsetzung des Wohnteilhabegesetzes. Die Novellierung des WTG im Jahr 
2021 machte die Überarbeitung der Prüfrichtlinien erforderlich. Leider konnte die Überar-
beitung durch die SARS-CoV-2-Pandemie im Zusammenhang mit den erweiterten Ar-
beitsschwerpunkten für die Heimaufsicht in 2021 nicht abgeschlossen werden. Somit la-
gen die neuen Prüfrichtlinien nicht zeitgleich mit dem Inkrafttreten des WTG 2021 vor. Die 
Überarbeitung der Prüfrichtlinien wurde im Jahr 2022 fortgesetzt. Sie erfolgte in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Fachaufsichten, sodass die reguläre Anwendung des 
neuen Prüfverfahrens ab 2023 möglich sein wird. 
 
Die Prüfrichtlinien stellen für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der 
Heimaufsicht eine verbindliche und handlungsleitende Grundlage zum Prüfprozess und 
der anschließenden Erstellung eines Prüfberichtes dar. Damit verbunden ist das Ziel, 
Transparenz über die Vorgehensweise für alle am Prüfgeschehen beteiligten Personen, 
Einrichtungen und Institutionen zu schaffen. Die geltenden Prüfrichtlinien sind auf der 
Webseite der Heimaufsicht veröffentlicht. 
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Folgende Aspekte kennzeichnen im Wesentlichen den Unterschied zwischen dem 
bisherigen und dem neuen Prüfverfahren: 
 

 bisheriges Prüfverfahren neues Prüfverfahren 
Prüfauftrag  - Regelprüfungen in 

stationären Einrichtungen 
- Anlassprüfungen in 

stationären Einrichtungen 
und Wohngemeinschaften 

 

- Regelprüfungen in stationären 
Einrichtungen und 
anbieterverantworteten Pflege-
Wohngemeinschaften (inkl. 
auch Intensivpflege-
Wohngemeinschaften); 

- Anlassprüfungen in stationären 
Einrichtungen, in 
Wohngemeinschaften für 
Menschen mit Behinderungen, 
in selbstverantworteten Pflege-
Wohngemeinschaften und in 
anbieterverantworteten Pflege-
Wohngemeinschaften (inkl. 
Intensivpflege-
Wohngemeinschaften) 

Prüfumfang 
der 
Regelprüfung 

- Die jährlichen Prüfungen 
erfolgen als „Teilprüfungen“, 
die zusammen genommen in 
einem Zeitraum von 5 bzw. 6 
Jahren eine „Vollprüfung“ 
ergeben. 

- Die jährliche Regelprüfung ist 
ein in sich abgeschlossenes 
Verfahren.  

- Das neue Prüfverfahren 
intendiert mehr Trennschärfe in 
der Unterscheidung zwischen 
Tätigkeiten zur Prüfung (Vor-Ort-
Überprüfung) und Tätigkeiten 
zur Überwachung (Prüfung an 
anderem Ort). 

Dokumente - Es gibt getrennte 
Fragenkataloge für die 
Bereiche Pflege (19 Kapitel) 
und Eingliederungshilfe (17 
Kapitel). 

- Es gibt vier Prüfmodule 
(Begehung, Teilnehmende 
Beobachtung, Gespräche, 
Dokumentenprüfung), die sich 
in Form von Fragestellungen an 
den Anforderungen des WTG 
und den dazugehörenden 
Rechtsverordnungen 
orientieren und die für alle 
Wohnformen der Pflege und 
Eingliederungshilfe anwendbar 
sind. 

Anmeldung 
der Prüfung 

- Prüfungen erfolgen 
angemeldet und 
unangemeldet (hierzu 
besteht keine einheitliche 
Vorgehensweise). 

 

- Die Regelprüfung werden am 
letzten Werktag vor der 
Durchführung angemeldet. 
Ausgenommen hiervon sind 
Regelprüfungen, in denen im 
Vorfeld Sachverhalte durch 
Beschwerden oder Hinweise 
auf Mängel vorliegen und diese 
durch eine Ankündigung der 
Prüfung nicht mehr 
ausreichend ermittelt oder 
bewertet werden könnten. 
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- Anlassprüfungen erfolgen 
grundsätzlich unangemeldet. 

Prüfteam - Die Prüfung vor Ort wird 
überwiegend durch eine 
Sachbearbeiterin oder einen 
Sachbearbeiter 
durchgeführt. 

- Die Prüfungen werden 
regelhaft im Prüfteam nach 
dem 4-Augen-Prinzip 
durchgeführt. 

Prüfbericht - Der Prüfbericht enthält 
Aussagen, ob Mängel oder 
keine Mängel festgestellt 
wurden.  

- Der Prüfbericht verweist 
hinsichtlich der einzelnen 
Anforderungen auf die 
gesetzliche Grundlage des 
WTG. Festgestellte Mängel 
werden beschrieben ggf. mit 
Hinweis, dass Maßnahmen 
eingeleitet wurden. 

5.2 Digitalisierte Dienstleistungen für Pflege-Wohngemeinschaften 
 
Für eine Pflege-Wohngemeinschaft besteht die rechtliche Verpflichtung nach dem 
Wohnteilhabegesetz eine Jahresmeldung mit Stand 31. Dezember bis zum 15. Februar 
des folgenden Jahres abzugeben. Demnach sind von Pflege-Wohngemeinschaften jähr-
lich aktualisierende Angaben u. a. zu Anschrift und Lage auf Grundstück und im Ge-
bäude, zum Leistungsanbieter und Vermieter, Räume, Platzzahl und Zielgruppe schriftlich 
oder elektronisch zu melden (§ 20 Abs. 5 und 6 WTG). 
 
Für diese Jahresmeldungen steht den Leistungsanbietern seit Dezember 2022 das neue 
Online-Verfahren zur Verfügung, welches über das Service-Portal Berlin aufgerufen wer-
den kann. Für alle Beteiligten wurde somit ein strukturierter Prozess etabliert, indem die 
Inhalte der Online-Jahresmeldung bereits bei der Eingabe durch die Leistungsanbieter 
auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und künftig direkt in das Fachverfahren der 
Heimaufsicht Berlin importiert und dort weiterbearbeitet werden können. Die Heimauf-
sicht geht in ihrer Aufgabenwahrnehmung als Aufsichtsbehörde damit einen weiteren 
Schritt in Richtung medienbruchfreier Kommunikation. 

5.3 SARS-CoV-2-Pandemie 
 
Seit dem Ausbruch der SARS-CoV-2-Pandemie im Jahr 2020 hat die Heimaufsicht ihre Tä-
tigkeit auf die pandemische Situation und die veränderten Anforderungen eingestellt. 
Die Pandemie stellte auch im 3. Pandemiejahr 2022 die Heimaufsicht vor eine große Her-
ausforderung.  
 
Mit dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland und der Einführung von Einschränkun-
gen mussten durch Erlasse der Senatsverwaltungen die Regelprüfungen der Heimaufsicht 
zunächst zeitweise ausgesetzt werden. Stattdessen führte die Heimaufsicht unangemel-
dete Schwerpunktprüfungen in Einrichtungen durch, bei denen vor allem die Themen 
Hygiene, Selbstbestimmung, Besuchsregelung und Mitwirkungsrechte der Bewohnerin-
nen und Bewohner im Vordergrund standen. Mit Beginn der zweiten Pandemiewelle im 
Herbst 2020 stellte die Heimaufsicht ihre Prüfungen auf anlassbezogene Prüfungen von 
Einrichtungen mit aktiven Covid-19-Infektionen um. Hauptthemen dieser Prüfungen wa-
ren u. a. die Hygiene-, Schutz- und Pandemiemaßnahmen sowie das Krisenmanagement 
der Einrichtungen. Im Jahr 2021 und 2022 konnten Regelprüfungen unter Berücksichti-
gung der aktuellen pandemischen Situation nicht in gleichem Umfang wie vor der Pan-
demie durchgeführt werden, da zeitweise bis zum 60 % der betreuten gemeinschaftli-
chen Wohnformen zeitgleich von einem Infektionsgeschehen betroffen waren. 
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Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Senats von Berlin sowie die 
Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung der Senatsverwaltung Wissenschaft, Gesund-
heit, Pflege und Gleichstellung (SenWGPG) sowie das Infektionsschutzgesetz des Bundes 
waren für die Arbeit der Heimaufsicht im Jahr 2022 handlungsleitend. Da die gesetzlichen 
Grundlagen mehrmals an die veränderte pandemische Situation angepasst wurden, 
etablierte sich die Heimaufsicht als wichtiger Ansprechpartner. Sie vermittelte Menschen 
mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, die in einer betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnform leben, wie auch den Leistungsanbietern und Beschäftigten in der Pflege auf 
Grundlage der geltenden Verordnungen die notwendigen Informationen und stellte den 
Betroffenen und Leistungsanbietern zusammengefasste Merkblätter zu den aktuellen Be-
suchsregelungen zur Verfügung.  
 
Es besteht nach § 19 WTG Abs. 3 und § 20 Abs. 7 WTG eine Anzeige- bzw. Meldepflicht 
der besonderen Vorkommnisse. Dazu zählen u. a. Epidemien und Pandemien durch mel-
depflichtige Erreger nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter der Heimaufsicht stehen mit den betroffenen Einrichtungen in engem 
Kontakt und bewerten die Entwicklung des Ausbruchsgeschehens. Durch die Heimauf-
sicht werden die Infektionsanzeigen aus den Einrichtungen umfangreich und nachvoll-
ziehbar statistisch erfasst und der politischen Leitung zur Verfügung gestellt. Dieses auf-
wendige Monitoring garantiert für alle Beteiligten eine aktuelle Übersicht über das Infek-
tionsgeschehen in stationären Einrichtungen in Berlin. Die Heimaufsicht berichtete im Jahr 
2022 der politischen Leitung regelmäßig über die Infektionslage in stationären Pflegeein-
richtungen in Berlin. 
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